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AUF EINEN BLICK www.ihringen.de

Apotheken 

Mittwoch, 24.01.2024: Apotheke zum Roten Fingerhut, Tel.: 07668 - 3 17 

 Bachenstr. 9, 79241 Ihringen  

Donnerstag, 25.01.2024: Europa-Apotheke Breisach, Tel.: 07667 - 94 20 55 

 Richard-Müller-Str. 3 C, 79206 Breisach  

Freitag, 26.01.2024: Silberberg-Apotheke, Tel.: 07663 - 26 41 

 Hauptstr. 8, 79353 Bahlingen  

Samstag, 27.01.2024:  St. Martins-Apotheke, Tel.: 07665 - 28 24 

 Fuhrmannsgasse 1, 79108 Freiburg (Hochdorf)  

Sonntag, 28.01.2024: Sonnenberg-Apotheke, Tel.: 07664 - 15 52 

 Freiburger Str. 8, 79112 Freiburg (Opfingen)  

Montag, 29.01.2024: Bären-Apotheke in der March, Tel.: 07665 - 22 52 

 Hauptstr. 39, 79232 March (Buchheim)  

Dienstag, 30.01.2024:  Adler-Apotheke in der March, 

 Tel.: 07665 - 93 05 16 

 Dorfstr. 1, 79232 March (Hugstetten)  

Mittwoch, 31.01.2024:  Apotheke am Gutshof, Tel.: 07665 - 5 16 26 

 Hauptstr. 9, 79224 Umkirch 

FEUERWEHR  1 12
Kommandant Ihringen Christoph Rombach 95 23 25
 Mobil 0151 12688914
Stellv. Kdt. Abt. Kdt. Ihringen Torsten Voß 9 96 86 01
Stellv. Kdt. Abt. Kdt. Wasenweiler Marc Engelmann 0160 96304284
Gerätehaus Ihringen  50 14
Gerätehaus Wasenweiler  9 44 81

GRUNDBUCHAMT EMMENDINGEN  07641 9 65 87-600

Kaiserstuhl-Touristik e.V.  Bachenstr. 38 
Telefon: 93 43 • Telefax: 90 81 68 • e-mail: tourist.info@ihringen.de
ÖFFNUNGSZEITEN:  Mo. - Sa.  9.00 - 12.00 Uhr
 Mo. - Di. + Do. - Fr.  15.00 - 18.00 Uhr

Allgemeiner Notdienst
FEUERWEHR, DRK-RETTUNGDIENST / NOTFALLRETTUNG 112
POLIZEINOTRUF  110
Polizeirevier Breisach  07667 9117-0
UNFALLRETTUNG UND KRANKENTRANSPORTE 19222
GIFTNOTRUFZENTRALE FREIBURG  0761 19240
RECHTSANWALT-NOTDIENST  0761 72773
BADENOVA AG CO.KG 
Servicenummer  0800 2838485
Entstörungsdienst (24 Std) 0800 2767767

Sozialdienste
DORFHELFERINNENSTATION Einsatzleitung Frau Weishaar 07663 6083464
BERATUNGSSTELLE FÜR ÄLTERE MENSCHEN UND DEREN ANGEHÖRIGE 
Christiane Gehring (Dipl. Sozialpädagogin) und Renate Brender 07667 904899
HOSPIZGRUPPE Begleitung Sterbender
Kontaktperson Frau Neunsinger 07668 9143 oder 1401
Vertretung 07667 1864 oder 0151 15548955

INTEGRATIONSFACHDIENST FREIBURG  0711/250832800 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und hörbehinderte 
Arbeitnehmer*innen und deren Arbeitgeber  

SOS Hilfe für Familien e.V.  0160 5520298

Weitere Sozialdienste finden Sie im Internet unter www.ihringenß Leben in...ß Soziale Dienste
 (Auskünfte zu Pflegediensten erhalten Sie in unserem Bürgerbüro)

Bereitschaftsdienst
TIERÄRZTE - einheitliche Rufnummer 07667/9430810 
ZAHNÄRZTE - einheitliche Rufnummer  0180 3 222 555-41
ÄRZTE 116 117
NOTFALLPRAXIS FÜR ERWACHSENE 
Medizinische Universitätsklinik, Hugstetterstraße 55  0761/ 80 99 800 
NOTFALLPRAXIS FÜR KINDER 
St. Josefskrankenhaus, Sautierstraße 1  0180 6 076 111

Telefonverzeichnis der Gemeinde
TELEFON: 71 08-0  TELFAX: 71 08-50  E-MAIL: gemeinde@ihringen.de
SPRECHZEITEN:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr
Individuelle Terminvereinbarungen sind nach Rücksprache möglich.

BÜRGERMEISTER Herr Eckerle 71 08-21
Sekretariat/ Gemeindeblatt amtl. Teil Frau Ortolf 71 08-21
 
HAUPTAMT
Leitung Herr Waßmer 71 08-22
Ordnungsamt/Feuerwehr Herr Hügele 71 08-24 
Integrations- und  
Flüchtlingsbeauftragter
Standesamt/Kinderbetreuung Frau Gündel 71 08-23
Personal/EDV Herr Meyer 71 08-27
 Herr Keil 71 08-28
Flüchtlingsbetreuung Frau Steidle 71 08-64

BÜRGERBÜRO
Meldewesen/Gewerbe/Soziales Frau Rombach 71 08-14
 Frau Steidle 71 08-64
 Frau Zech 71 08-16
 
SPRECHZEITEN BÜRGERBÜRO: Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr
RECHNUNGSAMT
Leitung Herr Lehmann 71 08-10
Steuern, Abgaben Frau Plesz 71 08-11
Abwassergebühren (gesplittet) 
Gemeindekasse Herr Gibson 71 08-12
 Frau Motz 71 08-13
Grundbucheinsichtstelle/ 
Rechnungsamt Frau Eble 71 08-17

BAUAMT
Leitung 
Technik/FB Tiefbau Herr Kurze 71 08-30 
Bauverwaltung und Friedhof Frau Tebel 71 08-32 
Technik/FB Hochbau Herr Hildenbrandt   71 08-33 
Verwaltung Frau Langenbacher 71 08-35 
 Frau Hinner 71 08-31 

KLIMASCHUTZ Frau Lea Brockhoff 71 08-42 

BAUHOF 
Verwaltung  9 41 04
WASSER (bnNetze) technische Anliegen 0800 221 26 21 
 Störfälle 0800 276 77 67
RECYCLINGHOF/KLÄRANLAGE  9 08 95 26
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 19.00 Uhr 
 Sa.  9.00 - 13.00 Uhr

BÜCHEREI  9 45 19
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 20.00 Uhr
Öffnungszeiten während der Schulferien Mi.  16.00 - 19.00 Uhr
werden gesondert veröffentlicht Do.  9.00 - 11.00 Uhr

JUGENDZENTRUM  90 81 23
FORSTAMT  0162/2550711
NATURZENTRUM  71 08-80
SCHWIMMBAD  9 52 96 12
SCHULEN
Neunlinden-Schule Ihringen  9 95 47-0
Kernzeitbetreuung  9 95 47-15
Schulsozialarbeit Axel Schimpff  0151 65723026
Albert-Schule Ihringen  12 72
Mambergschule Wasenweiler  53 80
Kernzeitbetreuung Wasenweiler  0160/99 57 03 27
KINDERGARTEN ARCHE  57 54
KINDERGARTEN HINTERHÖF  13 45
KINDERGARTEN ST. JOSEPH, WASENWEILER 54 43

ORTSVERWALTUNG WASENWEILER
Öffnungszeiten
Bürgerbüro in der Ortsverwaltung
Donnerstag   16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
E-Mail: ov.wasenweiler@ihringen.de  07668 214

Sprechzeiten Ortsvorsteher
Donnerstag                17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
oder nach Vereinbarung   07668 214
E-Mail: isele.mike@ihringen.de oder ov.wasenweiler@ihringen.de
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Jubilare

Am 11. Januar feierte Robert 
Dossmann seinen 80. Geburtstag. 
Bürgermeister Eckerle besuchte 
Herrn Dossmann und überbrach-
te die Glückwünsche der Gemein-
de und der Landrätin und ein Ge-
schenk.
 
 

 
Bürgermeister Eckerle besuch-
te den „singenden Winzer“ Arno 
Müller anlässlich seines 80. Ge-
burtstages und überbrachte ihm 
die besten Wünsche der Gemein-
de und der Landrätin. 

Wir wünschen den Jubilaren 
weiterhin Gesundheit, Glück 
und viel Freude! 
 

 

 

AMTLICHES www.ihringen.de

IHRINGEN
FERIENPROGRAMM 2024

FERIEN SPORT WOCHEN

ORT: Ihringen (Neunlindenschule)

TERMIN 1: 21. Mai - 24. Mai 2024 - Pfingstferien
TERMIN 2: 29. Juli - 02. August 2024 - Sommerferien
TERMIN 3: 05. August - 09. August 2024 - Sommerferien
TERMIN 4: 02. September - 06. September 2024 - Sommerferien

DAUER: Pädagogische Betreuung von 7.30-13.30 Uhr

ZIELGRUPPE: Mädchen und Jungen von 6-10 Jahre (Grundschüler)

INHALT: Abgestimmt auf das Alter der teilnehmenden Kinder stehen neben
dem Spaß am Sport nachfolgende Programmschwerpunkte im Mittelpunkt:
Coole Trend- & Summersports, Natur & Abenteuer, Fun- & Teamsports,
International Sports, Bewegungskünste, Summerdance, kreatives
Gestalten, Fitness & Gesundheit, uvm.

KOSTEN: 
Da einen Teil der Kosten die Gemeinde Ihringen übernimmt, ist lediglich ein
Elternbeitrag von 100 Euro/Kind pro Woche zu bezahlen.

ANMELDUNG: 
www.xundinsleben.com -> Feriencamps -> Anmeldung

ANMELDESCHLUSS: 
Pfingstcamp (22.04.2024)
Sommercamps (30.06.2024)

ANMERKUNG: Genaue Infos zum Programm, zu den täglichen
Treffpunkten, zu den Zahlungskonditionen und eine Checkliste folgen nach
der Online-Anmeldung bzw. nach der Anmeldefrist. Nähere Infos finden Sie
auch auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Ferien/FAQs.
Mindestteilnehmeranzahl: 20 Kinder. Reihung erfolgt nach Anmeldedatum.
Begrenzte Teilnehmerzahl.

Die Gemeinde Ihringen sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, 

 
einen Bautechniker/ Meister  

(m/w/d) 

mit einem Beschäftigungsumfang von 70-100%. 

Ihre Aufgaben:
•	 Koordinierung und Abwicklung kommunaler Hoch-, Tief- und 

Straßenbaumaßnahmen inkl. Übernahme der Bauherrenauf-
gaben;

•	 Bauunterhaltung und Betreuung der gemeindlichen Liegen-
schaften;

•	 Kostenermittlung, Fördermittelabrechnung, Planung und Ab-
stimmung mit Architekten, Planungsbüros und Endabrech-
nung von kommunalen Baumaßnahmen;

•	 Durchführung von Vergabe- und Ausschreibungsverfahren;
•	 eine weitere Abgrenzung des Aufgabengebietes sowie die 

Übertragung weiterer Aufgaben bleiben vorbehalten.
 

Ihr Profil:
•	 Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als staat-

lich geprüfte/r Techniker/in (vorzugsweise in der Fachrich-
tung Hoch- oder Tiefbau) bzw. als Meister im bauhandwerkli-
chen Bereich oder eine vergleichbare Qualifikation;

•	 Idealerweise besitzen Sie Berufserfahrung im Tief-, Straßen-, 
oder Hochbau bzw. der Durchführung von Bauprojekten, vor-
zugsweise in der öffentlichen Verwaltung;

•	 Sie sind bereit zur Übernahme von Verantwortung und verfü-
gen über ein sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick und 
Durchsetzungsvermögen;

•	 Souveräner Umgang mit Office-Standardsoftware, CAD-Pro-
grammen sowie GIS-Systemen;

•	 Verantwortungsbewusstsein, Engagement, wirtschaftliches 
Denken und Handeln und ein hohes Maß an Selbständigkeit.

 

Das bieten wir Ihnen:
•	 Ein interessantes, abwechslungsreiches und verantwortungs-

volles Aufgabengebiet in einem aufgeschlossenen und inno-
vativen Team;

•	 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teil- bzw. Vollzeit mit 
Bezahlung bis EG 10, je nach Vorliegen der persönlichen Vo-
raussetzungen

•	 Die Zusatzleistungen des TVöD, wie z.B. das Leistungsentgelt 
oder auch der Jahressonderzahlung;

•	 Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwick-
lung mit umfangreichen Fortbildungs möglichkeiten;

•	 Tolle Angebote eines Arbeitgebers wie „Hansefit“ oder „JOB-
RAD“;

•	 Direkte ÖPNV Anbindung nach Freiburg im Breisgau.
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 
11.02.2024 vorzugsweise per Mail an bewerbung@ihringen.de 
oder alternativ an das Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstra-
ße 42, 79241 Ihringen. Für weitere Informationen steht Ihnen 
Herr Waßmer unter Tel. 07668/7108-22 gerne zur Verfügung. 
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Gemeinde
79241 Ihringen

Stellenanzeige
Für unseren 6-gruppigen Kindergarten „St. Josef“ im Ortsteil 
Wasenweiler suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine pädagogische Fachkraft (50% - 100%), 
(m/w/d)

Ihre Aufgaben:
•	 fachliche Begleitung und Betreuung der Kinder;
•	 liebevolle und individuelle Förderung der Selbstständigkeit 

der Kinder und deren Talente;
•	 Planung und Durchführung von pädagogischen Angeboten;
•	 Unterstützung und Dokumentation der ganzheitlichen Ent-

wicklung der Kinder;
•	 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern.

Das bringen Sie mit:
•	 Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder eine an-

dere Qualifikation entsprechend §7 Kindertagesbetreuungs-
gesetz;

•	 Pädagogisches Einfühlungsvermögen und Freude an der Ar-
beit mit Kindern;

•	 Teamgeist und Kreativität;
•	 Interesse der persönlichen und fachlichen Weiterbildung.

Das bieten wir Ihnen:
•	 Vergütung bis zur Entgeltgruppe S8a TVöD-SuE – je nach Vor-

liegen der persönlichen Voraussetzungen;
•	 Die Zusatzleistungen des TVöD, wie z.B. das Leistungsentgelt 

oder auch der Jahressonderzahlung;
•	 Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwick-

lung mit umfangreichen Fortbildungsmöglichkeiten;
•	 Tolle Angebote eines Arbeitgebers wie „Hansefit“ oder „JOB-

RAD“;
•	 Direkte ÖPNV Anbindung nach Freiburg im Breisgau.

Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 
16.02.2024, vorzugsweise per Mail an bewerbung@ihringen.
de oder an das Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstraße 42, 
79241 Ihringen. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr 
Waßmer unter Tel. 07668/7108-22 gerne zur Verfügung. 
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Gemeinde Ihringen
79241 Ihringen

In unserem Kindergarten „St. Josef“ im Ortsteil 
Wasenweiler (U3- u. Ü3-Bereich) bieten wir zum 
01.09.2024

- eine Erzieherstelle im Anerkennungsjahr 
(Anerkennungspraktikum) (m/w/d)

- einen Ausbildungsplatz für eine  
PiA-Ausbildung (m/w/d) an.

Den vollständigen Ausschreibungstext 
finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.ihringen.de

Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstr. 42, 
79241 Ihringen, Tel.: 07668/7108-22
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Stellenanzeige 
In der Albertschule in Ihringen bieten wir zum 09.09.2024 
 
eine FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr) 
an. 

 
 Hast Du
•	 ... Spaß an der Arbeit mit Kindern?
•	 ... Lust darauf im Schulbetrieb mitzuhelfen?
•	 ... Interesse im sonderpädagogischen Bereich Erfahrungen zu 

sammeln?
 
Wir freuen uns auf:
•	 Leidenschaft und Liebe im Umgang mit kleinen und großen 

Menschen
•	 Eigenverantwortung, Engagement und eigene Ideen
•	 Spaß an der Teamarbeit und an der Mitgestaltung unseres pä-

dagogischen Konzepts
 
Melde Dich bis 15.02.2024 bei uns, wenn Du weitere Infor-
mationen benötigst:  
Albert-Schule Ihringen 
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen 
Zeppelinstraße 3, 79241 Ihringen 
 
Tel.: 07668/1272, info@albertschule.ihringen.de, 
www.albert-schule.de 

Mittendrin statt nur dabei – Postfiliale Ihringen 
Die Kaiserstuhl Touristik Ihringen e.V. sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt 
 

einen Mitarbeiter für die Postagentur 
(m/w/d) 

mit Beschäftigungsumfang von 40-50 %. 
 

Zum Aufgabengebiet gehören:
•	 Selbständige Betreuung der Postagentur Ihringen
•	 Verkaufstätigkeiten des Leistungsangebotes rund um Briefe 

und Pakete
•	 Mithilfe bei Beratungstätigkeiten in der Tourist-Information
  
Was wir bieten:
•	 Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung
•	 Arbeitsverhältnis in Teilzeit
•	 Geordnete Einarbeitung und Teilnahme an Weiterbildungen
•	 Mitgliedschaft im Fitnessverbund Hansefit
  
Was Sie mitbringen:
•	 Freundliches und sicheres Auftreten
•	 Kunden- und serviceorientiertes Arbeiten
•	 Bereitschaft für flexible Arbeitszeiten, sowie im Wechsel am 

Samstagvormittag
•	 Kaufmännische Kenntnisse sind von Vorteil
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
25.01.2024 an tourist.info@ihringen.de oder Kaiserstuhl-Touris-
tik Ihringen e.V., Bachenstr. 38, 79241 Ihringen. 
Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Weschle und Frau 
Rau (Tel. 07668 9343) gerne zur Verfügung. 
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Gemeinde 
 
Ihringen 
 

Landkreis 
 
Breisgau-Hochschwarzwald 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats  
am 9. Juni 2024 
 
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt. 
 

In der Gemeinde Ihringen sind dabei insgesamt 18 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl stattfindet, 
sind die Gemeinderäte als Vertreter für die Wohnbezirke zu wählen und zwar 
 

für den Wohnbezirk 
Anzahl der zu 

wählenden  
Gemeinderäte 

Zahl der höchstens 
zulässigen Bewerber 
eines Wahlvorschlags 

Ihringen 14 14 
Wasenweiler 4 4 
   
   

 

In der Ortschaft Wasenweiler sind dabei 8 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 16. 
 
 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung 

und spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt 
Ihringen, Bachenstraße 42, 79241 Ihringen schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge müssen zurück-
gewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind jeweils gesonderte Wahl-
vorschläge einzureichen. 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2  Zulässige Zahl der Bewerber 

2.2.1 Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen für die Wohnbezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, 
jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für die vier Vertreter und mehr zu wählen sind, höchstens so viele 
Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1.  

 
2.2.2 Wahlvorschläge für den Ortschaftsrat der Ortschaft Wasenweiler dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, 

wie Ortschaftsräte zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1. 
 

Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft. 
Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung in einer Ortschaft weniger als drei wahlberechtigte 
Mitglieder, reicht dies zur Bildung einer Mitgliederversammlung in der Ortschaft nicht aus; die Bewerber für die Wahl der 
Ortschaftsräte dieser Ortschaft können dann in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberech-
tigten Mitglieder oder Vertreter der Partei oder Wählervereinigung in der Gemeinde gewählt werden. Gleiches gilt für den 
Fall, dass trotz ausreichender Mitgliederzahl in der Ortschaft zu einer Mitgliederversammlung auf Ortschaftsebene, zu der 
nach der Satzung der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung ordnungsgemäß eingeladen worden 
ist, weniger als drei wahlberechtigte Mitglieder erschienen sind und die Versammlung auf Ortschaftsebene deshalb abge-
brochen werden muss. Für die Einleitung des Bewerberaufstellungsverfahrens auf Gemeindeebene gelten die entspre-
chenden internen Regelungen der Partei/mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung. 

Bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten 
Anhänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstellungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, 
erst möglich, wenn die einberufene Versammlung der wahlberechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene abgebrochen 
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werden muss, weil weniger als drei wahlberechtigte Personen erschienen sind; erst dann kann das Bewerberaufstellungs-
verfahren auf Gemeindeebene eingeleitet werden. 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger 
der Gemeinde ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahltag 
in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung). Bei Ortschaftsratswahl mit unechter Teilortswahl müssen die Bewerber zusätzlich 
zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in dem Wohnbezirk der Ortschaft wohnen, für 
den sie sich aufstellen lassen. 

    Nicht wählbar sind Bürger, 
●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;  
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen; 
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei un-
echter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift 
in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde; 

●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge – bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt – aufgeführt 
sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft

Wasenweiler von 
Personenzahl 

10 

Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstützungsunterschriften). 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstraße 
42, 79241 Ihringen – kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die ausgegebe-
nen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einrei-
chenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben werden 
von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglie-
der-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
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(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unter-
stützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
sprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen; 

● bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer Partei oder Wählervereinigung in einer Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung in der Gemeinde aufgestellt worden sind (vgl. 2.3), eine von dem für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Vorausset-
zungen für dieses Verfahren vorlagen; die Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag selbst erfolgen. 

 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur 
Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen 
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstraße 42, 
79241 Ihringen. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ort-
schaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung 
haben. 

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags – durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von 
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
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sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantra-
gen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in 
Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstraße 42, 79241 Ihringen eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstraße 
42, 79241 Ihringen bereit. 

 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

 
Ort, Datum 

Ihringen, 24.01.2024 
Bürgermeisteramt 

Eckerle, Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 

Einladung zur Öffentliche Sitzung  
des Ortschaftsrates 
Am Donnerstag, den 01.02.2024 findet um 19.00 Uhr eine öffentli-
che Sitzung des Ortschaftsrates im Sitzungssaal der Ortsverwaltung 
statt. 
 
Tagesordnung
1. Rückblick auf das Jahr 2023
2. Haushalt 2024
3. Bauantrag zur Nutzungsänderung von Laden/Verkaufsfläche in 

Lager, Büro und Kellerraum Kaiserstuhlweg
4. Mitteilungen / Verschiedenes
5. Frageviertelstunde
6. Anfragen

Mit freundlichen Grüßen 
Mike Isele 
Ortsvorsteher  

 
Seminare für touristische Leistungs- 
träger im Naturgarten Kaiserstuhl 

Die Naturgarten Kaiserstuhl GmbH bietet in der Winterzeit zusam-
men mit dem Partner Lohospo wieder mehrere Online-Seminare für 
touristische Leistungsträger an. 
 
Die Onlinebuchbarkeit mit dem Naturgarten Kaiserstuhl
•	 Termin: Donnerstag, 25. Januar 2024 um 18:00 Uhr
•	 Preis: Kostenfrei
•	 Anmeldung unter: https://us02web.zoom.us/webinar/register/

WN_Lnzp4qAhQSSruWtlxNnT5w#/registration

Von Kritik zum Kompliment - Erfolgreiches Bewertungsmanage-
ment in der Praxis
•	 Termin: Dienstag, 20. Februar 2024 um 18:00 Uhr
•	 Teilnahmegebühr: 25 Euro zzgl. MwSt.
•	 Anmeldung unter https://us02web.zoom.us/webinar/register/

WN_QyzM-hniRCau0zP6CGc2lw#/registration 
 
Bessere Bilder, mehr Buchungen - Immobilienfotografie leicht 
gemacht
•	 Termin: Dienstag, 19. März 2024 um 18:00 Uhr 
•	 Teilnahmegebühr: 25 Euro zzgl. MwSt.
•	 Anmeldung unter: https://us02web.zoom.us/webinar/register/

WN_s4U5m1zATpO3osFcXEkm1Q#/registration
 
Außerdem bietet Lohospo am Dienstag, 30. Januar 2024 in Endingen 
(vormittags) und Ihringen (nachmittags) jeweils ein mobiles Büro an. 
Unter den nachfolgenden Links können sich Gastgeber anmelden, 
die individuelle Fragen an die Firma Lohospo und deren Gastgeber-
portal haben: 
https://calendly.com/lohospo/mobiles-buro-mit-lohospo-und-holi-
du-in-endingen 
https://calendly.com/lohospo/mobiles-buro-mit-lohospo-und-holi-
du-in-ihringen 
Über zahlreiche Anmeldungen würden wir uns sehr freuen! 
 

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de
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für das Alter zwischen 0 – 4 Jahren raten, so spät wie möglich mit 
aktuellen Lichtbildern zur Antragstellung vorzusprechen. Danach 
empfi ehlt es sich das Dokument kritisch auf eine eindeutige Identifi -
kation zu betrachten und gegebenenfalls z. B. vor einer Flugreise ein 
neues Dokument erstellen zu lassen. Bei schon älteren Kleinkindern 
ist eine Identifi kation meist über einen längeren Zeitraum möglich, 
dennoch gilt auch hier das Kriterium der zweifelsfreien Identifi kati-
on. 
 
Prinzipiell kann von Geburt an ein Personalausweis oder ein Reise-
pass erstellt werden, dies kommt auf Ihre individuelle Reiseplanung 
an. 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Dokumente im Gegensatz zum Kinder-
reisepass von der Bundesdruckerei erstellt werden und Sie rechtzei-
tig vor der Reise zur Antragstellung vorsprechen. 
 
Wir hoff en, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen. Sollten 
noch Fragen off en sein, können Sie uns Mitarbeiterinnen im Bürger-
büro jederzeit ansprechen, wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Anmeldungen für das 
Kindergartenjahr 2024/2025 
Wir bitten alle Eltern, deren Kinder im kommenden Kindergar-
tenjahr 2024/2025 das dritte Lebensjahr vollenden und einen 
Platz in einem der vier örtlichen Kindergärten benötigen, die 
Voranmeldung vorzunehmen. Dies betriff t Kinder, die im Zeit-
raum 01.09.2024 bis 31.08.2025 drei Jahre alt werden. 
 
Der Voranmeldebogen steht auf unserer Homepage www.ihrin-
gen.de zum Herunterladen zur Verfügung. Die Vormerkung für 
einen Platz im Kindergarten (Ü3) erfolgt ausschließlich über die 
Gemeindeverwaltung. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Vormerkung ab dem 18. Lebensmo-
nat des Kindes möglich ist. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Gündel zur Verfügung 
(Tel.07668/7108-23, E-Mail: guendel.michaela@ihringen.de). 

Anmeldungen für die Kern-
zeit- und Nachmittagsbetreu-
ung für Schuljahr 2024/25 

Ab sofort können Anmeldungen für die Kernzeit- und Nachmit-
tagsbetreuung für die Neunlindenschule und die Mamberg-
schule für das Schuljahr 2024/25 vorgenommen werden. Auch 
für Kinder, die bereits für das laufende Schuljahr angemeldet 
sind, muss eine neue Anmeldung erfolgen. 
 
Anträge erhalten Sie im Bürgerbüro, stehen auf unserer Home-
page unter www.ihringen.de oder auf der Homepage der Neun-
lindenschule unter www.neunlinden-schule.de zur Verfügung. 
 
Die Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren 
für die verlässliche Grundschule und fl exible Nachmittagsbe-
treuung incl. dem Gebührenverzeichnis zur Satzung fi nden Sie 
ebenfalls auf unserer Homepage unter Bürgerservice. 
 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Antrag im Rathaus ab. Bei wei-
teren Fragen steht Ihnen Frau Gündel unter 07668/7108-23 oder 
E-Mail: guendel.michaela@ihringen.de gerne zur Verfügung. 

Information für alle Eltern mit Kinder unter 12 
Jahren: 
Wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben, wird der Kin-
derreisepass zum 01.01.2024 abgeschaff t. 
Kinderreisepässe mit Restlaufzeit behalten ihre Gültigkeit, dürfen je-
doch nicht mehr verlängert werden. 
 
Sie benötigen einen Reisepass oder Ausweis für Ihr Kind nur 
wenn Sie mit diesem ins Ausland reisen. 
Eine generelle Ausweispfl icht auch in Deutschland besteht erst 
mit 16 Jahren. 
 
Da ein Pass oder Ausweis seine Gültigkeit verliert, wenn die Person 
nicht mehr zweifelsfrei identifi ziert werden kann, würden wir Ihnen 

Schnecki – Schnecko !! 
„Narrenfahrplan“ der Wasewielemer Fasnet: 
Freitag, 02.02.2024, 19.00 Uhr 
Narrenbaumstellen beim Alten Rathaus 
Für Essen und Trinken wird von den „Wasewielemer Zäpfl e“ 
bestens gesorgt 
  
Samstag, 03.02.2024, 19.11 Uhr (Einlass ab 18.11 Uhr) 
Schneckengalama  im Dreschschopf ! 
Seid gespannt auf ein lustiges und abwechslungsreiches 
Programm! 
...Und lasst den Abend gemeinsam an der Bar ausklingen! 
Euer Schneckengalama-Team 

Mittwoch, 07.02.2024, ab 15.00 Uhr 
Senioren-Cafe im Rathaus 
Gemütliches Beisammensein bei Kaff ee, Berlinern und Kuchen 
...und wenn Sie verkleidet kommen, erwartet Sie eine kleine 
Überraschung! 
  
Donnerstag, 08.02.2024, ab 19.00 Uhr 
Hemdglunker-Umzug begleitet vom Musikverein 
Treff punkt beim Kindergarten 
Mit Aufhängen der Narrenpuppe 
Barbetrieb und Tanz uf de Sunne 
  
Sonntag, 11.02.2024, 14.11 Uhr 
Traditioneller Fasnet-Umzug 
Aufstellung in der Unteren Dorfstraße 
Bewirtung: 
Linseneintopf am Alten Rathaus durch den Angelsportverein 
Heise Würste und Getränke mit dem SVW bei Friedbert 
Schäufele mit Kartoff elsalat Im Vereinsheim beim Kirchenchor 
Gastronomiebetrieb in der Sonne und im Clubheim des SVW 
Barbetrieb und Tanz uf de Sunne 
  
Dienstag, 13.02.2024, 19.00 Uhr 
Narrenverbrennung 
Bewirtung durch den SVW beim Clubheim 
  
Samstag, 17.02.2024, 18.11 Uhr 
Schiebefi er 
Schiebefi erplatz beim Grubgässle im Rebberg über der Schule 
Wieder mit „Schiebe-Wettschlagen“ ! 
Anmeldungen bei Marco Meyer oder Klaus Selinger 
Organisation und Bewirtung durch die Fasnet-Clique 
Wasewieler 
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Mikrozensus 2024 – Rund 62 000  
Haushalte in der Befragung  
Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung 
Auch im Jahr 2024 befragt das Statistische Landesamt Baden-Würt-
temberg die Bevölkerung im Rahmen des Mikrozensus. Die Befra-
gung startet am 8. Januar 2024. Gleichmäßig über das Jahr verteilt 
erhalten etwa 62 000 Haushalte im Südwesten Post vom Statis-
tischen Landesamt. Die Auswahl der Haushalte erfolgt dabei auf 
Basis eines mathematischen Zufallsverfahrens. Die Präsidentin des 
Statistischen Landesamts Frau Dr. Rigbers bittet die ausgewählten 
Haushalte mitzuwirken: «Vor allem in Zeiten wirtschaftlicher und so-
zialer Veränderungen ist der Mikrozensus wichtig. Durch ihn wird ein 
aktuelles Bild der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft 
gezeichnet.« 

Die Erhebung erfasst seit 1957 etwa den Familienstand, Bildungs-
abschlüsse und die Erwerbstätigkeit. Neben jährlich wiederkehren-
den umfasst der Mikrozensus auch wechselnde Themen. 2024 wird 
zusätzlich nach dem Pendelverhalten der Menschen gefragt. Drei 
EU-weite Erhebungen ergänzen das nationale Grundprogramm: Fra-
gen zur Beteiligung am Arbeitsmarkt gehören seit 1968 dazu. Seit 
2020 erweitern Fragen zu Einkommen und Lebensbedingungen 
den Mikrozensus. Zuletzt kamen im Jahr 2021 Fragen zur Internet-
nutzung privater Haushalte hinzu. Dabei sind die Auskünfte aller 
Menschen gleichbedeutend. Damit die Situation junger als auch al-
ter Menschen korrekt dargestellt wird, gibt es keine Altersgrenze für 
die Befragung. 

Die Ergebnisse des Mikrozensus unterstützen Politik und Verwaltung 
bei den Planungen und der Entscheidungsfindung. Sie werden auch 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und von der Wissenschaft 
genutzt. Viele der Ergebnisse sind europaweit vergleichbar. Er ist die 
größte jährliche Haushaltebefragung in Deutschland. 

Verkehrsbeschränkungen in Ihringen und Wasenweiler    
(aktuell Online auf www.ihringen.de)    

Wo Wann Was

Ihringen

Ihringen, Riedengartenstraße 39 11.08 - 02.02.2024 Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung im Zuge 
der Riedengartenstraße

Ihringen, Scherkhofenstraße Nr. 30/32 16.10.23 - 02.02.2024 Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung im Zuge 
der Scherkhofenstraße

Ihringen, Weinsteige 30.10 - 23.02.2024 Vollsperrung der Straße „Weinsteige“ (Breitbandaus-
bau)

Ihringen, Wirtschaftsweg höhe Sonnenhof 29.11.2023 - 08.03.2024 
für max. 4 Wochen

Vollsperrung eines Wirtschaftweges (in mehreren Ab-
schnitten)

Ihringen, Kirchstraße und Schulweg 15.01 - 31.05.2024 Vollsperrung in der Kirchstraße und im Schulweg 
(Breitbandausbau)

Ihringen, Breisacher Straße 20 12.01 - 17.05.2024 Aufstellung eines Gerüst auf dem Gehweg im Zuge 
der Breisacher Straße (L 114)

Ihringen, Riedengartenstraße 21a 19.01 - 02.02.2024 
für max. 1 Tag

Halbseitige Sperrung im Zuge der Riedengartenstraße

Ihringen, Achkarrenstraße 16 19.01 - 23.02.2024 
für max. 1 Tag

Halbseitige Sperrung und Vollsperrung des Gehweges 
im Zuge der Achkarrenstraße

Wasenweiler

Wasenweiler, Hauptstraße im Bereich 25,35,37 06.12.2023 - 27.01.2024 
für max 5 Tage

Grabenlose Kanalsanierungsarbeiten im Zuge der 
Hauptstraße (L114)

Wasenweiler, Neunkircherstraße 08.01 - 08.03.2024 Vollsperrung der Neunkircherstraße (Breitbandaus-
bau)

Informationen zu Verkehrsbeschränkungen angrenzender Gemeinden    

Fasnachtsumzug in Wasenweiler 
Alle Gruppen, Vereine oder Freundeskreise, die am Fas-
nachtsumzug am Sonntag, den 11.02.2024 teilnehmen 
möchten und ein motorisiertes Fahrzeug benutzen, müssen 
sich rechtzeitig bei der Ortsverwaltung Wasenweiler oder 
beim Bürgermeisteramt Ihringen anmelden. 

Folgende Nachweise/Angaben werden benötigt: 
- Art des Kraftfahrzeuges 
- Kennzeichen 
- Versicherungsnachweis 
- Halter des Fahrzeugs 

Die Anmeldeformulare erhalten Sie in der Ortsverwaltung 
Wasenweiler, im Bürgerbüro Ihringen oder unter 
ov.wasenweiler@ihringen.de 

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit 
netten Grußanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de
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MITTEILUNGEN KLIMASCHUTZ

VHS Kurs klimafit 2024 
Die Rekordtemperaturen im Jahr 2023 und die Extremwetterereig-
nisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Klimawandel auch 
bei uns im vollen Umfang voranschreitet. Wer was gegen die Klimak-
rise tun will, muss sie verstehen. Denn das Klima verändert sich, auch 
direkt vor der eigenen Haustür. 
In dem Kurs „klimafit - Klimawandel vor der Haustür! Was kann 
ich tun?“ lernen Sie an sechs Kursabenden alles rund um Klimawan-
del und Klimaschutz in unserer Region und wie wir gemeinsam et-
was bewegen können. Es besteht die Möglichkeit, mit führenden Kli-
mawissenschaftler:innen und regionalen und lokalen Expert:innen 
zu sprechen und sich mit Mitstreiter:innen zu vernetzen. Der Kurs 
beginnt im April 2024 an der VHS Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg in 
Breisach und bietet einen Mix aus Online- und Präsenzabenden.
•	 Termine: 16.4. (vor Ort), 23.04. (vor Ort), 6.5. (online), 14.5. (vor 

Ort), 3.6. (online), 11.6. (vor Ort) 
•	 Kursgebühr: 25 €
•	 Mehr Infos unter www.klimafit-kurs.de 
•	 Anmeldung durch eine E-Mail an info@vhs-breisach.de oder auf 

www.vhs-breisach.de

Eine Kooperation der VHS Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg, Ge-
meinde Ihringen und Stadt Breisach am Rhein. 
 
 

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES

Abfallgefäß eingefroren - 
was tun? 
Bei Minusgraden friert Abfall, spe-
ziell Bioabfall, recht schnell an der 
Gefäßwand der Tonne fest. 

Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen dürfen Müllwerker nicht in 
die Müllgefäße greifen. Es empfiehlt sich daher, die Abfälle selbst 
kurz vor der Leerung nochmals zu lockern. Mit einem Besenstiel, 
Spaten oder ähnlichem lässt sich der Abfall von der Gefäßwand lö-
sen. 
 
Tipps für die Biotonne: 
Damit sich möglichst wenig Feuchtigkeit in der Biotonne befindet, 
die Küchenabfälle gut abgetropft und in Zeitungspapier oder Pa-
piertüten eingepackt in die Tonne geben. 
Nach der Leerung die Biotonne möglichst austrocknen lassen und 
vor dem Befüllen erst mit einigen Lagen Zeitungspapier oder Karton 
auslegen.  
Notfalls kann man sich bei der Gemeindeverwaltung einen gebüh-
renfreien, „Winter-Notfallsack“ besorgen, der bei der nächsten Rest-
müll-Abfuhr mit bereitgestellt werden kann.  
 
Haben Sie noch Fragen? 
Abfallberatung Tel.: 0761 2187 9707 www.lkbh.de/alb 
 
 
„Mehr (er)leben“ - Pflegeltern im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald gesucht 
Nächster Informationsabend am 31. Januar  
Unter dem Motto „Mehr (er)leben“ sucht der Pflege- und Adoptiv-
kinderdienst des Landratsamtes Breisgau- Hochschwarzwald weite-
re Pflegeeltern. Mehr denn je werden Pflegefamilien gebraucht, die 
Kinder auf Zeit oder auch auf Dauer bei sich aufnehmen können. 

Der nächste Informationsabend für Interessierte ist am 31. Januar 
von 18:00 bis 20:00 Uhr. Der Abend findet hybrid statt, es ist eine 
Teilnahme online oder in Präsenz möglich. Veranstaltungsort ist das 
Landratsamtsgebäude in der Berliner Allee 3 in Freiburg.  
Kinder und Jugendliche können aus verschiedensten Gründen nicht 
immer in ihren eigenen Familien aufwachsen. Dann kann eine Pfle-
gefamilie die Chance darstellen, für eine bestimmte Zeit oder auch 
dauerhaft in einem stabilen, familiären Umfeld aufzuwachsen.  
Es braucht dafür Menschen, die bereit sind, ein Kind oder Jugendli-
chen mit Zuversicht und Liebe, Offenheit und Mut bei sich aufzuneh-
men und in Ihr Lebensumfeld mit zu integrieren. Angesprochen sind 
Familien, Paare - auch gleichgeschlechtliche - und Alleinstehende 
mit Wohnsitz im Landkreis. 
 
Der Pflege- und Adoptivkinderdienst sucht Menschen, die sich eine 
Tätigkeit in der Bereitschaftspflege für eine vorübergehende Unter-
bringung von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Al-
tersgruppen in Akutsituationen, im Rahmen der Vollzeitpflege auf 
einen bestimmten, längeren Zeitraum oder als auf Dauer angelegte 
Lebensform vorstellen können.  
Der Pflegekinderdienst bereitet Pflegeeltern auf diese Aufgabe vor 
und unterstützt und berät sie während der Aufnahme des Kindes. 
Pflegeeltern erhalten ein monatliches Pflegegeld für die Aufnahme 
von Kindern und Jugendlichen. 
 
Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeiten finden sich 
auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lkbh.de/pakd. 
 
  
MITTEILUNGEN VON BEHÖRDEN

BiZ & Donna 
Jetzt den ersten Schritt machen 
Viele Frauen in der Region gehen keiner bezahlten Arbeit nach, ob-
wohl sie das gerne tun würden. In einem Vortrag am Donnerstag, 
8. Februar, informiert Jennifer Wehrle interessierte Frauen in allen 
Fragen einer erfolgreichen Rückkehr in das Berufsleben. Die Veran-
staltung beginnt um 9:30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) 
der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77, und dauert rund 
zwei Stunden.
Anmeldung unter https://eveeno.com/wiedereinstieg_freiburg. Die 
Teilnahme ist kostenlos. 
Die Frauen aus der „Stillen Reserve“ sind hoch motiviert und gut 
ausgebildet. Aber sie trauen sich häufig nicht, den ersten Schritt zu 
machen.	 „An	 diesem	 Punkt	 will	 ich	 sie	 abholen.	 An	 der	 Themeninsel	
Wiedereinstieg	kann	man	mit	mir	spontan	ins	Gespräch	kommen,	ohne	
sich	dafür	vorher	anzumelden	oder	Formulare	auszufüllen.	 In	Kurzbe-
ratungen	zeige	ich	auf,	welche	weiteren	Schritte	auf	dem	Weg	zum	er-
folgreichen	Wiedereinstieg	hilfreich	sind.	Wichtig	ist	mir	dabei,	dass	auf	
den	ersten	Schritt	ein	zweiter	folgt“, sagt Wehrle. Das könnte dann eine 
ausführliche Beratung nach Termin sein, für den sich die Wiederein-
stiegsberaterin dann eine Stunde Zeit nimmt. Denn die Aspekte des 
beruflichen Wiedereinstiegs sind vielfältig und für jede Ratsuchende 
bedarf es einer individuellen Lösung, damit es mit dem zweiten Be-
rufsstart auch nachhaltig klappt. 
Jennifer Wehrle ist „Berufsberaterin im Erwerbsleben“. Sie begleitet 
Menschen während ihres Erwerbslebens bei ihrer Berufswegepla-
nung. Mit Informationen, Rat und bei Bedarf auch finanzieller Unter-
stützung richtet sie sich in erster Linie an Beschäftigte und Wieder-
einsteigende. 

Die Veranstaltung ist Teil der von Andrea Klimak organisierten Vor-
tragsreihe BiZ & Donna. Als Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt berät sie in der Agentur für Arbeit Freiburg in überge-
ordneten Fragen der Frauenförderung, der Gleichstellung von Frau-
en und Männern am Arbeitsmarkt und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

 

 
 

Agentur für Arbeit Freiburg - Pressestelle 
Lehener Str. 77, 79106 Freiburg 

Telefon: 0761 2710 111 
www.arbeitsagentur.de 
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KINDERGARTEN ARCHE

Das letzte Schuljahr hat begonnen, wie geht es im September 24 
weiter ? 
Wie wäre es mit einem FreiwilligenSozialenJahr 
oder 
mit dem Start der PIA –Ausbildung zur/zum ErzieherIn oder 
pädagogische Assistenz 
oder 
dem Anerkennungsjahr 
 in der Kita ARCHE in Ihringen ? 
Nähere Infos gibt es unter 07668 - 5754 / Im Josental 11 /
 Ihringen / bei A. Boos 
 
 

VHS WESTLICHER  
KAISERSTUHL-TUNIBERG

Das neue Programm an der Volkshochschule Breisach steht in den 
Startlöchern. 
Neben vielen etablierten und erfolgreichen Kursen wird es auch 
über 40 neue Angebote geben. 
Hierbei bilden die Bereiche Nachhaltigkeit und Verbraucherbildung 
zwei spannende Schwerpunkte mit Kursen wie „Klima fit – Klima-
wandel vor der Haustür“ in 6 Modulen und interessanten Vorträgen 
wie z.B. „Prima Klima – So gelingt der Umstieg auf das E-Auto“, „Der 
digitale Fußabdruck“ oder „Alles Veggie? Vegetarische und vegane 
Lebensmittel“. 
Ein ganz besonderes Angebot bildet die Ausbildung zum Gästefüh-
rer Breisgau in Kooperation mit der Agentur Freiburg Kultour GmbH, 
die bereits im zweiten Durchlauf an der VHS angeboten wird. Freun-

de der kulinarischen Angebote dürfen sich auf zwei neue Veranstal-
tungen im kommenden Semester freuen – „Asiatisches Streetfood“ 
und „Spanische Tapas“. 
Online ist das komplette Programm bereits ab 22. Januar 2024 auf 
der Webseite der VHS einsehbar unter www.vhs-breisach.de. Dort 
können Sie sich dann bereits auch anmelden. 
Das gedruckte Heft wird für die Gemeinden Ihringen, Merdingen 
und Wasenweiler mit dem Reblandkurier sowie für Gündlingen, 
Ober- und Niederrimsingen mit der Sonntagszeitung verteilt. Für 
Breisach wird das Heft ab der Kalenderwoche 4 an den bekannten 
Auslegestellen wie z.B. Breisach-Touristik, Sparkasse, Volksbank oder 
Neutor-Buchhandlung sowie in unserer Geschäftsstelle bereitliegen. 
Die vollständige Liste aller Auslegestellen finden Sie auf der Websei-
te der VHS. 
Anmeldungen können wie gewohnt direkt über unsere Webseite 
oder telefonisch unter 07667-261 in unserer Geschäftsstelle erfol-
gen. 
 
 
Tag der offenen Tür am  
Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 
Das Martin-Schongauer-Gymnasium lädt am Samstag, den 3. Febru-
ar 2024 zwischen 9 und 12 Uhr alle 4-Klässlerinnen und 4-Klässler mit 
Ihren Eltern zum Tag der offenen Tür ein. Ab 9 Uhr sind wir für Sie da. 
Hier erfolgt zunächst eine Einteilung der Schülerinnen und Schüler 
in Klein-Gruppen. Diese durchlaufen vier Stationen, in denen neue 
Fächer vorgestellt und sie durch ältere Schülerinnen und Schüler 
durch das Schulhaus geführt werden. Darüber hinaus präsentieren 
wir viele weiterer Angebote, wie z.B. eine Chemie-Show. Die Eltern 
erhalten in einem Vortrag der Schulleitung, bei Schulhausführungen 
oder auf dem Marktplatz der Möglichkeiten mit über 15 Stellwän-
den viele Informationen über die Angebote unserer Schule. Weitere 
Informationen findet man unter www.msg-breisach.de – wir freuen 
uns auf Ihren Besuch. 

JUGEND UND BILDUNG www.ihringen.de

JUGENDFÖRDERVEREIN 
IHRINGEN-WASENWEILER

Aufgepasst - es ist wieder soweit! 
Am 09. Februar 2024 findet wieder unsere Kinderfasnet statt 
Wir suchen Helfer*innen, die unseren Verein unterstützen. Über Anmeldungen von Kuchen- und Tortenspenden freuen wir uns. 
Info bei Elvira Röder, Tel: 0761 24454, privat 5597 (abends) oder Jutta Schillinger, Tel: 01716389006 

KINDERGÄRTEN & SCHULEN www.ihringen.de

DIGITAL IMMER
INFORMIERT
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EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE Ihringen 

 Wochenspruch: 
Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden 
und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 

(Lukas 13,29) 
 
Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 (dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de  
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
 
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltun-
gen:  

Mittwoch, 24.01. 
19.30 h – Bibel- und Gebetskreis „Innehalten unterm Kreuz“ im Chor-
raum der Kirche 
- Bibellese (Tageslese: 1. Timotheus 5, 3-16), Austausch, Gebet 
 
Donnerstag, 25.01. 
14.30 h – Herzliche Einladung zum Seniorenkreis mit Herrn Pfr. Ger-
hard Jost zum Thema „Israel“, sowie mit den Singenden Winzern und 
dem Seniorenkreis-Team! 
20.00 h – Gesprächsabend zur Predigtreihe, Gemeindehaus Ihringen 
 
Freitag, 26.01. 
10.00 h – Seniorengymnastik 
15.30 h – Evangelischer Gottesdienst im Pflegeheim „Haus am Wein-
garten“ 
20.00 h – Blaukreuzgruppe 
 
Sonntag, 28.01. 
9.45 h – Gottesdienst zur Predigtreihe – Pfr. Sebastian Bernick 
Thema: „Gemeinsamer Tag – Einsamer Tag“ 
 
Montag, 29.01. 
10.00 h - Krabbelgruppe „Piccolini“ im Gemeindehaus für Kinder von 
0-3 Jahren 
Herzliche Einladung zu einer Eltern-Kind-Zeit mit Spiel und Spaß, 
Liedern und Geschichten, Kaffee und Austausch. 
 
Mittwoch, 31.01. 
19.30 h – Bibel- und Gebetskreis „Innehalten unterm Kreuz“ im Chor-
raum der Kirche 
- Bibellese (Tageslese: 2. Timotheus 2, 1-13), Austausch, Gebet 
 
Informationen:  
Predigtreihe „Gemeinsames Leben“ nach dem gleichnamigen 
Buch von Dietrich Bonhoeffer - Gottesdienste in Ihringen: 
28. Januar, 9.45 h – „Gemeinsamer Tag – Einsamer Tag“ (Bernick) 
04. Februar, 10.30 h – „Dienst“ (Best) 
11. Februar, 11.00 h – „Beichte und Abendmahl“ – Bibelbrunch-Got-
tesdienst (Bernick) 
 
Gesprächsabende: 
Donnerstag, 25. Januar, 20.00 h – Gemeindehaus Ihringen 
Donnerstag, 1. Februar, 20.00 h – Gemeindehaus Bötzingen 
Donnerstag, 8. Februar, 20.00 h – Gemeindehaus Ihringen 

Jubiläumskonfirmationen 2024 
Am 17. März 2024 feiern wir die Jubiläumskonfirmationen um 9.30 
h in unserer Kirche. Treffpunkt für die Jubiläumskonfirmanden ist 
um 9.00 h im Gemeindehaus. 
Es sind folgende Konfirmanden-Jahrgänge herzlich eingeladen: 
Silberne Konfirmation (25 J.), Goldene Konfirmation (50 J.), Diaman-
tene Konfirmation (60 J.), Eiserne Konfirmation (65 J.) Gnadenkon-
firmation (70 J.), Segenskonfirmation (75 J.) und Ehrenkonfirmation 
(80 J.). 
Für das Pfarramt ist es wichtig, von den Jahrgängen Namenslisten 
der Teilnehmer zu erhalten, um die Urkunden zu erstellen. Auch alle 
Älteren, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können, grüßen wir 
gerne mit einer Urkunde und bitten darum um schnellstmögliche 
Rückmeldung im Pfarramt. 
 
Losungen und Kalender 2024 sind in Kirche und Gemeindehaus 
auf dem Schriftentisch erhältlich. 
 
Brot für die Welt 
Die Kollekten, Spenden und Tütensammlung für „Brot für die Welt“ in 
der Advents- und Weihnachtszeit beliefen sich auf insgesamt 3.290 €. 
Herzlichen Dank für Ihre Spenden. Gott segne Geber und Gaben. 
 
Herzliche	Segenswünsche 
Ihr	Team	im	Pfarrbüro 

KIRCHEN www.ihringen.de

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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SEELSORGEEINHEIT 
BREISACH-MERDINGEN
Kirchengemeinde  
Mariä Himmelfahrt Wasenweiler
Pfarrbüro Merdingen, Tel. 07668 241
pfarrbuero.merdingen@se-breisach-merdingen.de 
www.se-breisach-merdingen.de

Öffnungszeiten in Merdingen: Dienstag und Freitag 10 bis 12 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 
Samstag, 27. Januar 2024 
18.00  Gündlingen Eucharistiefeier am Vorabend 
 
Sonntag, 28. Januar 2024 
09.00  Niederrims. Eucharistiefeier (M. Mark) 
09.00  Wasenweiler  Eucharistiefeier (G. Eisele) 
10.30  Breisach Münster, Eucharistiefeier (W. Bauer) 
10.30  Merdingen Eucharistiefeier (G. Eisele) 
10.30  Oberrimsingen  Eucharistiefeier (M. Mark) 
  
Donnerstag, 01. Februar 2024 
18.30  Wasenweiler Rosenkranzgebet 
19.00  Wasenweiler Eucharistiefeier (M. Mark) 
 
Freitag, 02. Februar 2024 
15.30  Ihringen  Haus am Weingarten, Wort-Gottes-Feier 

mit Kommunionfeier (H. Wochner) 

 

 EVANGELISCHE  
GEMEINSCHAFT E.V.
Vorankündigung: Workshop für Paare 
„Wenn	 zwei	Menschen,	 die	 sich	 fremd	waren	 plötzlich	 zulassen,	 dass	
die	Schranken	zwischen	ihnen	fallen,	um	sich	zu	fühlen	und	zu	entde-
cken,	machen	sie	eine	der	emotionalsten	Erfahrungen	im	Leben.“	(Erich	
Fromm) 
 
Vom 29.02. bis 02. März 2024 bieten wir zum zweiten Mal den 
Workshop für Paare an. Die Referenten Betty und Martin Heidenreich 
bringen sehr viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen mit. 
Der dreitägige Workshop findet in den Räumlichkeiten der Evangeli-
schen Gemeinschaft statt und kostet pro Paar 350 Euro. 
 
Alle weiteren Infos im Flyer 
www.lgv-ihringen.de 
oder über Conny und Frank Claus 
Tel.: 07668/286 oder frank.claus@lgv.org 
 
 
Mittwoch, den 24. Januar 
09:00 Uhr  Lollipop (Eltern-Kind Kreis) 
17:30 Uhr  große Mädchen-Jungschar (10 – 12 Jahre Jahre) 
17:30 Uhr  Buben-Jungschar (6 – 12 Jahre) 

Donnerstag, 25. Januar 
20:15 Uhr  Probe Posaunenchor 
 
Freitag, 26. Januar 
19:30 Uhr  Teenkreis (13 – 16 Jahre) 
 
Samstag, 27. Januar 
14:30 Uhr  Treffpunkt Mountainbike, Parkplatz Gemeindezentrum 
 
Sonntag, 28. Januar 
11:00 Uhr  Gottesdienst mit Frank Claus 
 Livestream des Gottesdienstes über 
 www.lgv-ihringen.de 
 Sämtliche Predigten können auf unserem YouTube-Ka-

nal Evangelische	 Gemeinschaft	 Ihringen nachgehört 
werden. 

 
Montag, 29. Januar 
19:30 Uhr  Jugendkreis (ab 16 Jahre) 
 
Dienstag, 30. Januar 
15:00 Uhr  Mini-Jungschar 
16:30 Uhr  kleine Mädchen-Jungschar (6 bis 10 Jahre) 
19:30 Uhr  Bibel & Gebet 
 
Haben Sie noch Fragen? 
Infos über die Gemeinde und die Veranstaltungen finden Sie unter 
www.lgv-ihringen.de. 
Telefonisch erreichen Sie uns über 07668-286 und per Mail unter 
kontakt@ihringen.lgv.org. 
Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf. 
 

 
 

KEINE ZEIT? KEIN PROBLEM! 
WENN ES SCHNELL GEHEN MUSS,

EINFACH ONLINE BUCHEN.
www.primo-stockach.de • Tel. 07771 9317-11
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TURNVEREIN 
Ihringen 1921 e.V.

Kinderturnen der 4-Jährigen (Jg. 2019) 
Die Jungs und Mädels des Jahrgangs 2019 warten immer noch auf 
eine*n Übungsleiter*in, die sich zu traut Kinderaugen zum Leuchten 
zu bringen und gemeinsam zu turnen, zu spielen, zu toben -sich ein-
fach nach Herzenslust zu bewegen. 
Inzwischen hat sich eine Mama gemeldet, die das Kinderturnen der 
4-jährigen leiten könnte. Allerdings benötigt Sie Unterstützung von 
weiteren Mamas, Papas, Omas, Opas oder einfach Freiwilligen, die 
genau wie Sie Lust hat, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. 
Turnerische Vorkenntnisse sind keine erforderlich. In dieser Alters-
gruppe steht die Bewegung der Grundfertigkeiten wie hüpfen, lau-
fen, rennen, krabbeln, klettern im Vordergrund. 
Falls Du dich angesprochen fühlst und interessiert bist, stehen wir 
gerne für Deine Fragen zur Verfügung. Ein unverbindliches An-
fragen würde uns freuen. Melde Dich einfach bei Diana unter Tel. 
01755697711 (gerne auch per WhatsApp) oder d.graner@gmx.de 
Auch für die Gruppe der 5- und 6-Jährigen gibt es bereits Wartelis-
ten. Auch hier suchen wir weitere Übungsleiter*innen. Die Kinder 
freuen sich über jede interessierte Person egal welchen Alters. 
 
Geschäftsstelle 
Öffnungszeiten: Mittwoch: 16:30 -18:30 Uhr 
Kontakt & Infos: www.tv-ihringen.de Tel: 07668 908752 Mail: e.bit-
zenhofer@tv-ihringen.de 
 
Termine: 
02.02.24 Hallensperrung DRK Blutspendetermin 
24.02.24 Trainingslauf Kaiserstuhllauf 
10.03.24 Kaiserstuhllauf 
21.04.24 Gauwandertag in Endingen 
 
 

SPORTVEREIN WASENWEILER
Abt. Tischtennis

Wir suchen neue Tischtennisspieler_Innen (Hobby) für unsere Abtei-
lung. 
Bei Interesse bitte bei Pius Selinger unter der Tel: 1511 melden. 
 
 

SCHÜTZENVEREIN 
Ihringen e.V.

Vereineschießen 2024 
Es ist bald wieder so weit! Das traditionelle Vereineschießen beginnt 
im Februar!  
Beim Vereineschießen treten die Vereine aus Ihringen und Wasen-
weiler gegeneinander an. Antreten können Teams mit 3 bis 4 Team-
mitgliedern. Die Anmeldung erfolgt an den Trainingstagen im Schüt-
zenhaus. Es können auch mehrere Teams für einen Verein starten.  
Zuerst gibt es eine vierwöchige Trainingsphase, in der der Umgang 
mit dem Luftgewehr erlernt und anschließend fleißig trainiert wer-
den kann, um sich auf das Ausschießen vorzubereiten. Beim Aus-
schießen am 07.03.2024 und 08.03.2024 gilt es dann, die eigene 
Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Bei der Siegerehrung werden 
die besten Teams und Einzelschützen/innen prämiert. 
 
Von den Terminen im Vereinskalender freuen wir uns auf das Ver-
eineschießen immer ganz besonders. Es bringt viel Leben in unser 
Schützenhaus und trägt zu Austausch und Zusammenarbeit der Ver-
eine in unserer Umgebung bei. Wir freuen uns darauf, alte und neue 
Gesichter in unserer Schießhalle zu sehen! 

Termine 
Training (ab 05.02.2024): 
Mo, Mi, Fr von 19 Uhr bis 21 Uhr 
So von 10 Uhr bis 12 Uhr 

Ausschießen: 
Do, 07.03.2024 von 19 Uhr bis 21 Uhr 
Fr, 08.03.2024 von 19 Uhr bis 21 Uhr 

Siegerehrung: 
Sa, 09.03.2024 von 18 Uhr bis 20 Uhr 

Der Weg zu unserem Schützenhaus ist auf www.sv-ihringen.de/ge-
lande beschrieben. 
 
 

 SCHWARZWALDVEREIN 
Ihringen e.V.

Vorschau 
12.05. - 17.05. Wandern, Wein und Kultur an der Mosel 
Die Mosel lädt mit ihren Weinbergen nicht nur zum Wandern son-
dern auch zum Geniessen ein. Bei 3 geführten Wanderungen wollen 
wir die Region erkundigen. Geplant ist auch eine Besichtigung der 
Burg Eltz verbunden mit einer Schifffahrt. 
Schwierigkeit der Wanderungen: leicht 
Gehzeit: ca. 3 - 4 Std., 10 - 12 km 
Übernachtung im Hotel zur Post in Bernkastel-Kues inkl. Halbpension. 
Kosten: 650,00 € pro Person im DZ, EZ Zuschlag 165,00 € 
Info + Anmeldung: Meinhard Fleig, Tel.: 07668 5465 
@: meinhard.fleig@gmx.de 
Eine Anmeldung bis zum 17.02.2024 ist zwingend erforderlich. 
 
 

DLRG ORTSGRUPPE 
Ihringen e.V.

Training: 
Leider ist das Hallenbad Sirenia bis Mitte Februar geschlossen. Des-
halb treffen wir uns donnerstags immer zu folgenden Zeiten: 
 
Gruppe 1: 18 bis 19 Uhr 
Gruppe 2: 19 bis 20 Uhr  
 
Weitere Informationen werden per WhatsApp verschickt. 
 
Weitere Informationen unter 
E-Mail: info@ihringen.dlrg.de 
Internet: www.ihringen.dlrg.de 

 

TTC IHRINGEN E.V.
www.ttc-ihringen.de

Die letzten Ergebnisse:
TTC Blau-Weiss Freiburg - TTC Ihringen 1  (9:5)
TTC Elzach - TTC Ihringen 2  (6:9)

VEREINE www.ihringen.de

Die nächsten Begegnungen:
Sa. 27.01.2024 um 18:00 Uhr: TUS Teningen - TTC Ihringen 1
Sa. 27.01.2024 um 15:00 Uhr: TTC Ihringen 3 - SpVgg Buchen-
bach
Sa. 27.01.2024 um 19:00 Uhr: TTC Ihringen 2 - TV Merdingen 2

Gleich 2 Heimspiele nacheinander. Wir freuen uns auf zahlrei-
che Zuschauer. ; ) 
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 MUSIKVEREIN 
Ihringen

 

LANDJUGENDGRUPPE
Ihringen

Heute richten Wolfhof 20 Uhr 
26.01-28.01.2024  Wolfhofwochenende 
31.01.2024  aufräumen Wolfhof 
07.02.2024  Fasnetsparty 
14.02.2024  Katerparty 
21.02.2024  Gruppenabend 
28.02.2024  „Waffelfeschd“ 
06.03.2024  Lasertag 
13.03.2024  Gruppenabend 
20.03.2024  richten Generalversammlung 
 
 

LANDFRAUEN
Ihringen

Strickabend am Freitag, den 26.01.24 um 19 Uhr im Vereinsheim. 
Neue Strickerinnen sind herzlich Willkommen. 
 
Einladung zum gemeinsamen Mittagessen 
Unter dem Motto „GEMEINSAM statt EINSAM“ möchten wir allen 
Menschen ab 70 Jahren die Möglichkeit geben, ein leckeres Mittag-
essen in geselliger Runde im Vereinsheim der Landfrauen Ihringen 
zu genießen. Der nächste Termin findet statt am 13.02.2024 von 

12:00 - 14:00 Uhr, Anmeldung bis zum 02.02.2024 bei Sonja Vogel, 
der Unkostenbeitrag von 12€ wird bitte vor Ort bezahlt. 
(Ein Angebot der Landfrauen Ihringen mit freundlicher Unterstüt-
zung der Gemeinde Ihringen) 
Die nächsten Termine fürs Mittagessen zum Vormerken sind: 
12.03.24 und 02.04.24 
 
Spielenachmittag für Großeltern, Eltern und Kinder am 
16.02.2024 von 15:00 - 18:00 Uhr im Vereinsheim Landfrauen. Lasst 
uns einen actionreichen Spiele-Nachmittag ohne WLAN verbringen: 
mit Brettspielen, Kartenspielen und Gesellschaftsspielen. Bitte bring 
Dein Lieblingsspiel mit! Natürlich sorgen wir für euer leibliches Wohl 
und halten eine Verpflegung bereit. Anmeldung bis zum 1.2.24 bei 
Sonja Vogel 
 
Badische Tapas - kleine Gaumenfreuden mit Produkten aus der 
Region am 27.02.2024 von 18:00 - 21:00 Uhr in der Lehrküche im 
Landratsamt Breisach. Gemeinsam bereiten wir leckere Kleinigkei-
ten - gefüllt, gesteckt und aufgerollt - zu, verkosten die Leckereien 
gemeinsam und erhalten viele Tipps und Tricks von Hannelore Green 
vom Forum	ernähren,	bewegen,	bilden. Bitte Kochschürze mitbringen. 
Der Kurs ist für Landfrauen/Partner gratis und für Gäste 7€. Anmel-
dung bis zum 6.2.24 bei Sonja Vogel. (Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt - der Termin am 20.02. ist bereits voll.) 
 
„Z`sämme kumme“ beim Wintertreffen am 29.02.2024 von 18:00 
- 21:00 Uhr vor dem Vereinsheim Landfrauen. Bring eine Freundin, 
eine Tasse und zwei „Schittli“ für unsere Feuerschale mit - für Geträn-
ke und Essen sorgen wir. Bitte an wetterentsprechende Kleidung 
denken! 
 
Kreativ Workshop - Herzen aus Rebholz am 08.03.24 von 14:00 - 
18:00 Uhr auf dem Maienbrunnenhof Ihringen. Frau Baumann zeigt 
uns, wie wir aus Rebholz dekorative Herzen zaubern können. Wir ar-
beiten in der unbeheizten Werkstatt, also an wetterentsprechende 
Kleidung denken. Mitzubringen sind Rebscheren und Rebreis. 
Kosten: 30€ für Landfrauen/Partner, 40€ für Gäste. Anmeldung bis 
01.03.23 bei Sonja Vogel, Rückfragen zum Workshop bitte bei Stefa-
nie Kiss (Tel: 902270) 
 
Käse und Wein - Sensorikkurs mit Genussfaktor am 15.03.24 um 
19:00 Uhr im Vereinsheim Landfrauen. Corinna Sauerburger führt 
uns durch einen lehr- und genussreichen Abend. Nach einem Aperitif 
verkosten wir zusammen 8 Weine zu vier verschiedenen Käsesorten 
und erfahren, was die Kombination von Speisen und Wein ausmacht. 
Kosten: 30€ für Landfrauen/Partner, 40 € für Gäste. Anmeldung per 
Überweisungseingang bis zum 01.03.24 
 
Anmeldungen bitte an Sonja Vogel, Tel: 5892 oder E-Mail: 
vogel.sonja@gmx.de 
Das Programmheft für unser vielseitiges Programm liegt an unter-
schiedlichen Stellen im Ort aus. Natürlich ist es auch online über 
www.landfrauen-ihringen.de zu erkunden. 
 
 

 WINZERKREIS 
Ihringen

Mo., 29.01.24 
Jungweinprobe WG Ihringen 
Kellermeister Herr Hassler wird uns die Jungweine des Jahrgangs 
2023 vorstellen. 
Beginn: 19.00 Uhr Ort: Probiersaal WG Ihringen 
 
 

KLIMAFORUM 
IHRINGEN & WASENWEILER
Aktionen der Projektgruppe „Dorfbegrünung“ 
Die Projektgruppe „Dorfbegrünung“ konnte bereits mittels zwei 
Spendenaktionen insgesamt 17 Bäume in Ihringen und Wasenwei-
ler in Kooperation mit dem Bauhof pflanzen. Für mehr als 20 Bäume 
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haben 13 Familien eine Baumpatenschaft übernommen. Bäume 
sind ein unverzichtbarer Erzeuger von frischer Luft, sie verschönern 
das Ortsbild und laden dazu ein, an heißen Sommertagen unter 
ihrem Schatten zu verweilen. Wir möchten weitere Aufenthaltsor-
te zum Wohlfühlen schaffen und uns dafür engagieren öffentliche 
Grünflächen in Blühflächen umzuwandeln. 

Ein aktuelles Projekt in Kooperation mit dem Bauhof ist die Umge-
staltung des Pflanzenbeets am Rathausplatz zu einem lebendigen, 
blühenden Begegnungsortmit einladenden Sitzmöglichkeiten: 
begrüntes Rankgerüst (Metall), Stauden, Kräuter, holzbeplankte 
Sitzflächen, Holzbänke unter den Bäumen, Pflanzkübel. Ende Januar 
werden wir das Pflanzbeet ausräumen, damit Anfang März wieder 
bepflanzt werden kann. 
Herzlichen Dank für die bisher eingegangenen Spenden sowohl 
auf den Gemeindekonten als auch in der Box für Leergutbons beim 
EDEKA Kühl! 
Wir freuen uns auf Ihre Spenden auf eines der Konten der Gemeinde 
Ihringen mit Verwendungszweck „Spende Rathausplatz“: 
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG
IBAN: DE45 6806 1505 0010 6155 18 oder
Sparkasse Staufen-Breisach
IBAN: DE53 6805 2328 0006 0000 95 

Ihr Klimaforum Ihringen-Wasenweiler
Gruppe „Dorfbegrünung“
Stephanie Flubacher, Carolin Kayser, Renate Müller, Erhard Prinz, Mo-
nika Rothböck, Anke Sindram, Ulrike Stephan, Birgit Sütterlin, Ingrid 
Waibel, Astrid Waibel-Rudmann
 
 

NATURZENTRUM KAISERSTUHL  
Im Schwarzwaldverein e. V.

Naturhüter „Bam-
mert“ 
gesucht!  
Vögel zu beobachten 
ist faszinierend. Sie zu 
fotografieren wird zu 
einer immer weiter ver-
breiteten Freizeitbe-
schäftigung. Je mehr 
Menschen draußen 
unterwegs sind, desto 
wichtiger ist es aller-
dings auch, dass alle 
die Regeln einhalten 
und sich verantwor-
tungsvoll gegenüber 
der Natur verhalten. 
 
Das Naturzentrum 
Kaiserstuhl sucht Men-
schen, die in der Vo-
gelbrutzeit vom Mai 
bis Juni Zeit haben, 
um mit Naturfotogra-
finnen und -fotografen 
imWeinberg rund um Ihringen ins Gespräch zu kommen und sie 
auf die Regeln hinzuweisen. Vögel am Nest oder in dessen Nähe sind 
besonders anfällig für Störungen und reagieren manchmal sogar mit 
der Aufgabe der Brut. Beim Beobachten der Vögel hat ihr Schutz den 
absoluten Vorrang. Es wird um Rücksichtnahme gebeten gegenüber 
der Natur sowie allen, die die Weinberge bewirtschaften. 

Im Februar/März möchten wir uns an zwei Terminen mit den Interes-
sierten im Naturzentrum treffen. Zunächst werden die zu beachten-
den gesetzlichen Verhaltensregeln im Weinberg erläutert. In einem 
Kommunikationstraining lernen Sie, wie Sie im Gespräch argumen-
tieren und freundlich überzeugen können. 

Weiter werden wir Sie über die Lebensweise der Vögel informieren. 

Für die ehrenamtliche Ausübung erhalten Sie ein T-Shirt/Mütze vom 
Schwarzwaldverein. 
Haben Sie Interesse, sich im Schutz der einmaligen Vogelwelt am 
Kaiserstuhl zu engagieren? 

Wer ist als „Bammert“ mit dabei? 
Wir freuen uns auf Ihre Mail unter info@naturzentrum-kaiserstuhl.de! 

BÜRGERINITIATIVE B31 

Liebe Mitglieder, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Wir melden uns zurück und werden die Bürger und Bürgerinnen von 
Ihringen und Wasenweiler über die neuesten Entwicklungen zum 
Thema B31 Weiterbau informieren. 
 
Bislang war das Ziel, die Nordtrasse zu verhindern. Dieses Ziel ist er-
reicht. 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat nach gründlicher und auf-
wändiger Untersuchung für die B31 West eine Vorzugsvariante fest-
gelegt, der auch schon vom Bundesverkehrsminister zugestimmt 
wurde. Damit könnte das Regierungspräsidium nun weiterplanen. 
 
Auf der letzten Hauptversammlung der Bürgerinitiative wurde be-
schlossen, dem Verein ein nächstes Ziel zu setzen: 
Wir setzen uns dafür ein, die Planung und Fertigstellung der B31 
West mit der Vorzugsvariante (Variante 7) voranzutreiben. 

Nur so kann unsere Gemeinde endlich vom Durchgangsverkehr ent-
lastet werden. Wir sehen unsere Aufgabe darin, sich diesbezüglich 
mit allen Beteiligten in der Politik und mit den planenden Behörden 
auseinander zu setzen, um unserer Forderung nach sofortiger Fertig-
stellung der B31 West Nachdruck zu verleihen. 
 Gleichzeitig wollen wir, regionale Interessenvertreter, Firmen und 
vor allem natürlich die Bürger und Bürgerinnen unserer Gemeinde 
für das Thema sensibilisieren. 

Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir mit einer Stimme sprechen. 
An dieser Stelle wollen wir Sie daher zukünftig mit aktuellen Zahlen, 
Daten und Fakten versorgen. 
 
Seit der Hauptversammlung vom 07.11.2023 setzt sich der Vorstand 
unserer BI B31 „es geht auch anders“ e.V. wie folgt zusammen: 
 
1. Vorsitzender: Peter Weschle 
2. Vorsitzender: Rolf Waibel 
Schatzmeisterin: Friederike Schlatterer 
Schriftführerin: Dr. Christina Clement 
Erweiterter Vorstand: Mathias Birmele, Sven Breisacher 
 
Anregungen von Ihnen nehmen wir gerne auf, bitte wenden Sie sich 
dazu an uns unter der E-Mail: info31west@gmail.de 

 

 KAISERSTUHL TOURISTIK 
Ihringen

Sa., 27.01. Glühweinhock auf dem Rathausplatz 
16.00 Uhr 

So., 28.01. Glühweinhock auf dem Rathausplatz 
13.00 Uhr mit Biathlonschießen und anschließender Verlosung, 

Teilnahme ab 12 Jahren, 5€/P 

Sa., 03.02. Schneckengalama 
18.11. Uhr Fasnachtsveranstaltung im Dreschschopf Wasenweiler, 

7€/P 

Bammert	am	Winzerfest	in	Ihringen	1936	
(Heimatmuseum)
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CHRISTLICHE  
DEMOKRATISCHE UNION

Einladung zum Glühweinhock mit Biathlonschießen auf Laseranlage
Samstag 27. Januar 2024

ab16.00Uhr Glühweinhock auf dem Rathausplatz Ihringen

Sonntag, 28. Januar 2024
ab 13:00Uhr Glühweinhock mit Biathlonschießen 

auf dem Rathausplatz Ihringen
Geschossen wird auf einer Laseranlage.

Mitmachen darf jede und jeder über 12 Jahren.
Startgeld beträgt 5,-€

Alle Schützen mit kompletter Fünferreihe werden registriert und
nehmen an der Verlosung teil.

Zu gewinnen sind 1 x 2 Tagestickets für den Biathlon Weltcup 2025
in Ruhpolding sowie weitere Sachpreise.

Wir wünschen viel Spaß, Erfolg beim Schießen 
und ein geselliges Beisammensein.

CDU Gemeindeverband Ihringen & Wasenweiler 
mit dem Schützenverein Ihringen 

mit Biathlonschießen auf dem Rathausplatz 

                                                                                

Sonntag, 28. Januar 2024

ab 13:00Uhr Glühweinhock mit 
Biathlonschießen auf dem 

Rathausplatz Ihringen

Geschossen wird auf einer Original 
Biathlon-Laseranlage.

Mitmachen darf jede und jeder                  
über 12 Jahren.

Startgeld beträgt 5,-€

Alle Schützen mit kompletter 
Fünferreihe werden registriert und 

nehmen an einer Verlosung teil.

+

Samstag, 27. Januar 2024

ab 16:00Uhr Glühweinhock

auf dem Rathausplatz Ihringen

WISSENSWERTES www.ihringen.de

 Am Freitag, den 2. Februar, fi ndet ein Vortrag des NABU-Kaiserstuhl zu dem Thema „Orchideen - Anlocken, Belohnen, Betrügen“ statt. 
 Treff punkt: 19:30, Gasthaus Rössle, Nebenzimmer, Alt-Vogtsburg 
 Der Vortrag wird ca. 2 Stunden dauern. 
 Durch die Exkursion wird die Biologin Frau Dr. Claudia Gack führen.  Der Beitrag beträgt 5 Euro, für NABU Mitglieder 3 EURO, Kinder frei. 
 Kontakt: Andreas Galli, E-Mail: A.Galli@NABU-Kaiserstuhl.de, Tel.:  07662/8206 

AUS DER NACHBARSCHAFT www.ihringen.de

Die BUND-Ortsgruppe und der Landfrauenverein Merdingen laden ein zum Vortrag: 
„Gärten im Klimawandel – gärtnern für die Zukunft“ 
Anpassung des Hausgartens an klimatische Veränderungen 
Referent: Sven Görlitz, Gartenberater im Verband Wohneigentum 
 
Wir erleben gerade gravierende klimatische Veränderungen, Extremwetter-ereignisse wie Trockenheit, Hitze und Starkregen haben gro-
ßen Einfl uss auf unsere Gärten und unsere Wohngebiete.
Doch was tun?
Bei diesem Vortrag gibt es Informationen und Lösungsmöglichkeiten zur Klimaanpassung des Gartens. 
Machen Sie Ihren Garten klima-stabil! 
Sven Görlitz ist staatlich geprüfter Techniker im Garten- und Landschaftsbau und seit 2002 hauptamtlicher Gartenberater beim Verband 
Wohneigentum Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. 
 
•	 Am Donnerstag, den 1. Februar 2024 um 19:00 Uhr
•	 Ort: Bürgersaal, Langgasse 14, Merdingen
 
Kostenfreie Veranstaltung für alle Garteninteressierten.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
BIBERACHER OCHSENFETZEN: 
Ochsenfi let in ca. 15-20 g schwere, dünne Fetzen 
(Scheibchen, Blätter) schneiden, salzen, pfeffern. 
Nun in einer Pfanne in Rapsöl scharf anbraten, aber 
nur ganz kurz anbraten (etwas weniger als 1 Min.) 
anbraten und sofort wieder aus der Pfanne nehmen. 
Auf einem Sieb abtropfen lassen und den Fleisch-
saft auffangen. Schalotten in der Pfanne anbraten, 
mit Cognac (oder Sherry bzw. einem fruchtigen 
Rotwein) ablöschen, Bratensauce und Fleischsaft 
dazu. Alles stark und sämig (dickfl üssig) einkochen, 
vom Herd nehmen, das Fleisch hineingeben, gut 
durchschwenken – und servieren. 

OFEN-KARTOFFELBREI WIE AM HOCHRHEIN: 
Backofen auf 220°C Ober-/Unterhitze (Heißluft 
200°C) vorheizen. Kartoffeln schälen, in Stücke 
schneiden, in Salzwasser gar kochen. Abgießen. 
Nun Milch über die Kartoffeln gießen. Alles gut 
zu Brei stampfen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss 
abschmecken. In eine gefettete Form die Hälfte 
des Kartoffelbreis einfüllen, den geriebenen Käse 
darüberstreuen und dann die restliche Hälfte des 
Kartoffelbreis geben. Nun diese oberste Schicht 
mit einer Gabel etwas aufwirbeln. Kleine Butter-
fl öckchen darauf verteilen und im Ofen bei 220°C 
Ober-/Unterhitze (Heißluft 200°C) backen, bis sich 
eine schöne Kruste gebildet hat.

KNOBLAUCHKAROTTEN: 
Die Karotten putzen, schälen und in schmale Streifen 
schneiden. Die Butter in einer Pfanne erhitzen, die 
Knoblauchzehen mit einer Knoblauchpresse oder 
-reibe hineindrücken bzw. reiben und die Karotten 
darin anbraten. Den Zucker über die Karotten 
streuen und eine Minute weiterbraten lassen, dann 
sehr wenig Wasser dazugeben und zugedeckt düns-
ten. Die Karotten sollten bissfest serviert werden.

Tipps & Tricks
Ochsenfetzten haben ihren Ursprung in 

Österreich, vor allem (aber nicht nur) in baye-

rischen Wirtshäusern werden sie als Spezialität 

angeboten. Ochsenfl eisch schmeckt saftig, ist zart 

und aromatisch. Ochsen (= männliche kastrierte 

Rinder) wachsen recht langsam, was eine höhere 

Fleischqualität garantiert. Das gesunde Fleisch 

enthält viele ungesättigte Fettsäuren. Ge-

schälte und zerkleinerte Kartoffeln schnell 

weiterverarbeiten, um Vitaminverluste 

zu vermeiden. 
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BIBERACHER OCHSENFETZEN MIT OFEN-KARTOFFELBREI 

WIE AM HOCHRHEIN UND KNOBLAUCH-KAROTTEN

ZUTATEN 
FÜR 4 PERSONEN
BIBERACHER 
OCHSENFETZEN
500 g Ochsenfi let (alter-
nativ: Lende oder Hüfte)
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
2 EL Rapsöl
50 g Schalotten, fein 
gewürfelt
100 ml Cognac (alternativ: 
Sherry oder fruchtiger 
Rotwein)
250 ml Bratensauce

OFEN-KARTOFFELBREI 
WIE AM HOCHRHEIN
1 kg Kartoffeln

200 ml warme Milch
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
1/4 – ¾ geriebene Mus-
katnuss (je nach Wunsch)
100 g geriebener Bergkäse  
100 g geriebener Emmen-
taler
Butterfl öckchen
AUSSERDEM:
1 gr. gefettete Form

KNOBLAUCHKAROTTEN
500 g Karotten
2 EL Butter
2 gr. Knoblauchzehen
1 TL Zucker





WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss in KW 6!
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 6 erscheinen?
Dann buchen Sie einen Tag früher!

Aufgrund des „Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 8. Februar 2024 ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:
Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr
Anzeigenschluss Dienstag    Montag 9 Uhr
Anzeigenschluss Mittwoch    Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für KW 6  
spätestens am Freitag, 02.02.2024 im Verlag eingehen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

DANKE 
sagen wir allen, die in der Zeit des Abschiednehmens von 
meinem Mann, unserem Vater und Opa

Mar� n Kiss
* 29.12.1947   † 07.12.2023

durch die vielfäl� gen Zeichen aufrich� ger Anteilnahme ihre 
Verbundenheit zum Ausdruck brachten.

Danke für die geschriebenen und gesprochenen herzlichen 
Worte, die Umarmung, den Händedruck, die Blumen- und 
Geldgeschenke und die Begleitung auf seinem letzten Weg. 

Es ist schön, zu wissen, dass so viele Menschen ihm in 
Zuneigung und Freundscha�  verbunden waren.

Elvira Kiss
Michael, Achim und Jochen Kiss mit Familien

Winzer (m,w,d) für Maschinenarbeit gesucht
Unser familiengeführtes Weingut sucht Mithilfe 
in den Reben in Teilzeit. Gerne besprechen 
wir alles Nähere persönlich:  
info@weingut-engist oder 07662-373

MFH in Freiburg und Umgebung gesucht
Suchen Mehrfamilienhaus (gerne auch renovierungsbedürftig) 

in Freiburg und Umgebung von privat. Schnelle und diskrete 
Abwicklung garantiert.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter
0151 / 677 857 63

Suche Arbeit
als Reinigungskraft für Privathaushalt

 0163 6693055 





Bei uns sind Sie richtig!
Handel  Handwerk  Gewerbe

SONDERSEITEN SPECIAL IN EICHSTETTEN  GOTTENHEIM  WALTERSHOFEN  SASBACH  VOGTSBURG  IHRINGEN  BÖTZINGEN  MERDINGEN  BAHLINGEN

BEI UNS SIND SIE RICHTIG! KW 4



Infos unter: www.fitnesswolf.jimdo.com

fitnesswolf
Das Fitness- & GesundheitsGYM in Ihringen

For a strong
and

healthy body
Fitnessburner, neuer Kurs startet am Do., 01.02.2024

von 19.00 – 20.15 Uhr, 95 Min. (10 x 69,- Euro)
Ein Kurs, um viele Kalorien zu verbrauchen und um 

„fitter“ u. beweglicher zu werden (max. 7x Plätzle frei)!
Kursleitung: Diplom-Sportlehrer Alex. A. Wolf

Tel: 07668 / 9960166
Trainer & Inh.: Diplom-Sportlehrer Alex. A. Wolf 

Wasenweiler Str. 32 / 79241 Ihringen

NEUER STD/LAT TANZKURS 
für Erw. Einsteiger im www.studio-momentum.de. 

Start voraussichtlich Die. 30.1., 20:15 Uhr. 
8 Termine. Weitere Kursinfos unter LOGIN.

Wir bieten auch andere KURSE an!

Ihringen: helle 3-Zi-EG-Wohnung, Balkon, Parkett- 
und Fliesenboden, schöne Raumaufteilung, gute 
Bahnanbindung, Tiere nicht erlaubt, ab sofort zu 

vermieten. KM 775 € + Abstellpl. + NK + KT.

Tel. 07633 4235

Reben zu verpachten
10,60 Ar Spätburgunder und 12,18 Ar Grauburgunder
Fohrenberg in Gewann Frontal.     5878


